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A. Bekanntmachungen des Landkreises Lüneburg

Bekanntmachung der Organisation der Waldbrandabwehr im Bereich  
des Landkreises Lüneburg

Aufgrund der §§ 18 und 20 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) 
vom 21.03.2002 (Nds. GVBl. S. 112) in der zurzeit gültigen Fassung gebe ich die Bestellung, den Sitz und die örtliche 
Zuständigkeit der neuen Kreiswaldbrandbeauftragten sowie des zweiten Vertreters der Kreiswaldbrandbeauftragten 
bekannt 
(Stand: 04/2021):

Lüneburg, 03.05.2021

Landkreis Lüneburg 
Der Landrat 
Im Auftrag 
Gielke

Kreiswaldbrandbeauftragte
Betriebsdezernentin Katrin Teuwsen 
Nds. Landesforsten – Forstamt Göhrde
König-Georg-Allee 6
29473 Göhrde
Tel.: 05855 – 9787 – 12
Mobil: 0151 – 6267 – 2624 
E-Mail: Katrin.Teuwsen@nfa-goehrde.niedersachsen.de

Zweiter Vertreter Kreiswaldbrandbeauftragte
Forstamtsleiter Dr. Uwe Barge 
Nds. Landesforsten – Forstamt Göhrde 
König-Georg-Allee 6
29473 Göhrde
Tel.: 05855 – 9787 – 11
Mobil: 0170 – 5708 – 481 
E-Mail: Uwe.Barge@nfa-goehrde.niedersachsen.de

B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

Satzung zur Änderung der Zwanzigsten Änderungssatzung zur Änderung der  
Hauptsatzung der Hansestadt Lüneburg vom 27.10.1977 in der Fassung der  
neunzehnten Änderungssatzung vom 01.11.2018

Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 
576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244) hat der Rat der Hansestadt 
Lüneburg in seiner Sitzung vom 17.12.2020 folgende 

Satzung zur Änderung der Zwanzigsten Änderungssatzung zur Änderung der  
Hauptsatzung der Hansestadt Lüneburg vom 27.10.1977 in der Fassung der 

neunzehnten Änderungssatzung vom 01.11.2018
beschlossen:

Artikel 1 
Änderung der Vorschrift zum Inkrafttreten

Die Zwanzigste Änderungssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Hansestadt Lüneburg vom 27.10.1977 in der 
Fassung der neunzehnten Änderungssatzung vom 01.11.2018 wird wie folgt geändert:
In Artikel 4 Absatz 2 wird die Angabe „01.01.2021“ durch die Angabe „31.10.2021“ ersetzt.

Artikel 2  
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Lüneburg, 03.05.2021

Hansestadt Lüneburg  
gez. Mädge 
Oberbürgermeister
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Die Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die für die Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 NKomVG 
erforderliche Genehmigung ist durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport am 19.04.2021 unter dem 
Az.: 32.11 – 10302 – 355 022 (2021) erteilt worden. 
Die Haushaltspläne liegen nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG an 7 Werktagen (Montag bis Freitag) nach Veröffentli-
chung zur Einsichtnahme im

Bereich Interner Service - Poststelle
der Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt, Eingang A

öffentlich aus.

Hansestadt Lüneburg
Mädge 
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der 
Sitzung am 26. November 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
1.  im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
1.1  der ordentlichen Erträge auf 281.172.400 Euro
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 293.939.700 Euro
1.3  der außerordentlichen Erträge 7.231.300 Euro
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
2.  im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 270.832.000 Euro
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 279.621.900 Euro
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 22.016.400 Euro
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 36.051.900 Euro
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 14.035.500 Euro
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 9.308.100 Euro
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird auf 14.035.500 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 24.638.000 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 310 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 490 v. H.
2.  Gewerbesteuer 420 v. H.

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der 
§§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 
100.000 Euro nicht überschreiten.
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung 
der Kreditkonditionen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 und 4 zu treffen.

Lüneburg, den 26. November 2020
Mädge 
Oberbürgermeister
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Die Beschlüsse des Hospitals Zum Graal, des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist und des Hospitals St. Niko-
laihof zum Haushaltsjahr 2021 werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die für die Beschlüsse des Hospitals zum Großen Heiligen Geist und des Hospitals St. Nikolaihof nach § 131 Abs. 1, § 
130 Abs. 4 Satz 2 und § 119 Abs. 4 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch das Niedersächsische Ministerium 
für Inneres und Sport am 01.04.2021 unter dem Az.: 32.11 – 10302 – 355022 (2021) erteilt worden. 
Eine Genehmigung des Beschlusses für das Hospital Zum Graal ist durch die Aufsichtsbehörde nicht erforderlich.
Die Haushaltspläne liegen nach § 130 Abs. 4 Satz 2, § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG an 7 Werktagen (Montag bis Freitag) 
nach Veröffentlichung zur Einsichtnahme im

Bereich Interner Service - Poststelle
der Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt, Eingang A

öffentlich aus.

Hansestadt Lüneburg

Mädge 
Oberbürgermeister

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg über den Haushaltsplan 2021 des 
Hospitals zum Graal

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in sei-
ner Sitzung am 17. Dezember 2020 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
Im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
der ordentlichen Erträge auf 353.700 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf 351.300 Euro
der außerordentlichen Erträge 0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 353.500 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 338.400 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.000 Euro
der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 0 Euro
der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 9.000 Euro
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

§ 5 
(entfällt)

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 
117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 
Euro nicht überschreiten. 

Lüneburg, den 17. Dezember 2020

Mädge 
Oberbürgermeister
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Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg über den Haushaltsplan 2021 des 
Hospitals zum Großen Heiligen Geist

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in sei-
ner Sitzung am 17. Dezember 2020 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
Im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
der ordentlichen Erträge auf 2.300.700 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf 2.040.100 Euro
der außerordentlichen Erträge 0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.293.000 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.906.400 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.730.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 214.000 Euro
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

§ 5
(entfällt)

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 
117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 
Euro nicht überschreiten. 

Lüneburg, den 17. Dezember 2020

Mädge 
Oberbürgermeister

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg über den Haushaltsplan 2021 des 
Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in sei-
ner Sitzung am 17. Dezember 2020 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
Im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
der ordentlichen Erträge auf 840.900 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf 680.200 Euro
der außerordentlichen Erträge 0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 803.300 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 570.900 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 210.000 Euro
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der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.772.400 Euro
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 642.500 Euro
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 11.000 Euro
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 642.500 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 5
(entfällt)

§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 
117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 
Euro nicht überschreiten. 

Lüneburg, den 17. Dezember 2020

Mädge 
Oberbürgermeister

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 2. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 73 „Schaperdrift / Teufelsküche“ für den östlichen Teil des 
Nahversorgungszentrums Auf der Höhe 65 – 69 gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetz-
buches (BauGB)

Der Verwaltungsausschuss der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 23.03.2021 folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 73 „Schaperdrift / Teufelsküche“ einschließlich Begründung 

wird beschlossen.
2. Der Entwurf der Bebauungsplanänderung und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die Auslegung zu benachrichtigen und zur Stel-
lungnahme aufzufordern. Zusätzlich sind der Inhalt der Auslegungsbekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 
BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen.

Der Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung ist nachfolgend zeichnerisch dargestellt.
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Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgestellt.
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 73 „Schaperdrift/Teufelsküche“ und der Entwurf der Begründung liegen in der Zeit 
vom 31.05.2021 bis einschließlich 30.06.2021 im Bereich Stadtplanung der Hansestadt Lüneburg, Neue Sülze 35, 1. 
Stock, an der Aushangtafel neben Zimmer 29 montags bis mittwochs von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 
16.30 Uhr, donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr sowie freitags von 09.00 Uhr bis 13.00 
Uhr aus. 
Neben dem Entwurf des Plans mit der Begründung sind folgende Dokumente verfügbar, die umweltbezogene Informatio-
nen enthalten:
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange (TÖB) und Naturschutzverbänden mit 
Umweltbezug zu:
 Eingaben aus der Öffentlichkeit mit Umweltbezug zu:

- Eingrünung und Gestaltung der Umgebung
- Solarenergie und Dachbegrünung

 Fachgutachten zu folgenden Themen mit Umweltbezug:
- Schalltechnische Untersuchung
- Baugrunderkundung

Diese Unterlagen können während der Auslegung ebenfalls eingesehen werden.
Die Auslegung erfolgt unter den jeweils aktuell geltenden Schutzmaßnahmen nach der Nds. Verordnung zum Schutz vor 
Neuinfektion mit dem Corona-Virus.
Derzeit ist das Gebäude Neue Sülze 35 der Hansestadt Lüneburg für Publikum verschlossen. Es wird gebeten für den 
Eintritt in das Gebäude die vorhandene Klingel zu nutzen. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, kann unter der Tele-
fonnummer 04131/309-3429 ein Termin zur Einsichtnahme vereinbart werden.
Für Darlegungen und die Anhörung stehen fachkundige Mitarbeiter vor Ort oder telefonisch unter 04131-3093429 zur 
Verfügung. Anregungen und Stellungnahmen können von jedermann während der Auslegungsfrist abgegeben werden. 
Auch interessierte Kinder und Jugendliche sind eingeladen, sich zu der Planung zu äußern.
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Gemäß § 4 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der 
COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) wird die Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift 
ausgeschlossen.
Hinweis: Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Die Auslegungsunterlagen sind auch online auf der Homepage der Hansestadt Lüneburg in der Rubrik „Stadt und Poli-
tik / Aktuelles / Bekanntmachungen“ verfügbar (https://www.hansestadtlueneburg.de). Zusätzlich sind alle Informationen 
über Bauleitpläne im Beteiligungsverfahren sowie wirksame/rechtskräftige Bauleitpläne über das zentrale Internetportal 
des Landes Niedersachsen (uvp.niedersachsen.de) zugänglich.

Lüneburg, 07.05.2021 

In Vertretung 
Gundermann

Bekanntmachung über den Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 181 
„Kindertagesstätte Neu-Hagen“ sowie die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)

Der Verwaltungsausschuss der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 23.03.2021 folgende Beschlüsse gefasst:
1.  Der Auslegungsentwurf des Bebauungsplans Nr. 181 „Kindertagesstätte Neu-Hagen“ nebst Entwurf der Begrün-

dung wird mit den Änderungen beschlossen.
2.  Der geänderte Bebauungsplan wird gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegt
3.  Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durch öffentliche Auslegung wird beschlossen. Die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel förmlich beteiligt. 
 Stellungnahmen können nur zu den geänderten und ergänzten Teilen abgegeben werden.
Der Geltungsbereich des o.g. Bauleitplans ist nachfolgend zeichnerisch dargestellt. 
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Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 181 „Kindertagesstätte Neu-Hagen“ und der Entwurf der Begründung liegen in der 
Zeit vom 31.05.2021 bis einschließlich 30.06.2021 im Bereich Stadtplanung der Hansestadt Lüneburg, Neue Sülze 35, 
1. Stock, an der Aushangtafel neben Zimmer 29 montags bis mittwochs von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 
16.30 Uhr, donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr sowie freitags von 09.00 Uhr bis 13.00 
Uhr aus. 
Neben dem Entwurf des Plans mit der Begründung sind folgende Dokumente verfügbar, die umweltbezogene Informatio-
nen enthalten:
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange (TÖB) und Naturschutzverbänden mit 
Umweltbezug zu:
- Hinweis, auf der Fläche vorhandenes Saatgut für geplantes Grasdach zu verwenden (UNB)
- Hinweise aus Luftbild-Auswertung zu ehem. militärischer Nutzung und ehem. Bombentrichter
- Aufforderung einen Kita-Bedarfs-Nachweis und eine Standort-Alternativen-Abwägung durchzuführen, insbeson-

dere zum Prüfbedarf für einen alternativen Standort an der Wilhelm-Leuschner-Straße; Hinweis zu Erhaltungsbe-
darf für die vorhandene Magerwiese und Prüfbedarf zur Insekten-Population (Naturschutzverband)

Eingaben aus der Öffentlichkeit mit Umweltbezug zu / bzgl.:
- Verschattung durch geplanten Baukörper, erheblicher Belastung der Anwohner durch zusätzlichen Kita-Verkehr 

und den Verlust von Freibad-Bedarfs-Stellplätzen bzw. öffentlicher Freifläche, Zunahme der Behinderung des 
Busverkehrs, 

- Einwänden gegen die Aussagen der Mobilitätsuntersuchung und Hinweise zur Schaffung weiterer Stellplätze für 
Hochbetriebs-Situationen des Freibads sowie möglicher Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern, insb. Kin-
dern, durch die geplante Veränderung der Stellplatz-Situation

- Einwänden gegen die Erläuterungen zu Kita-Bedarf und den verschiedenen untersuchten Standortalternativen
- Sichtung von Eidechsen auf nördlich benachbartem Privat-Grundstück 
Fachgutachten zu folgenden Themen mit Umweltbezug:
- Fachgutachten Grünordnung / Artenschutz mit einer Biotoperfassung und artenschutzrechtlichen Potential-Unter-

suchungen zu Fledermäusen, Brutvögeln sowie - Aussagen zu Reptilien und Insekten
- Mobilitätsuntersuchung mit Angaben zu fußläufiger, Fahrrad- und Buserschließung, zu erfolgter Kfz-Verkehrszäh-

lung und Freibad-Stellplatznutzung, insb. an Spitzentagen
Diese Unterlagen können während der Auslegung ebenfalls eingesehen werden.
Die Auslegung erfolgt unter den jeweils aktuell geltenden Schutzmaßnahmen nach der Nds. Verordnung zum Schutz vor 
Neuinfektion mit dem Corona-Virus.
Derzeit ist das Gebäude Neue Sülze 35 der Hansestadt Lüneburg für Publikum verschlossen. Es wird gebeten für den 
Eintritt in das Gebäude die vorhandene Klingel zu nutzen. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, kann unter der Tele-
fonnummer 04131/309-3420 ein Termin zur Einsichtnahme vereinbart werden.
Für Darlegungen und die Anhörung stehen fachkundige Mitarbeiter vor Ort oder telefonisch unter 04131/309-3420 zur 
Verfügung. Anregungen und Stellungnahmen können von jedermann während der Auslegungsfrist abgegeben werden. 
Auch interessierte Kinder und Jugendliche sind eingeladen, sich zu der Planung zu äußern.
Gemäß § 4 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der 
COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) wird die Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift 
ausgeschlossen.
Hinweis: Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Die Auslegungsunterlagen sind auch online auf der Homepage der Hansestadt Lüneburg in der Rubrik „Stadt und Poli-
tik / Aktuelles / Bekanntmachungen“ verfügbar (https://www.hansestadtlueneburg.de). Zusätzlich sind alle Informationen 
über Bauleitpläne im Beteiligungsverfahren sowie wirksame/rechtskräftige Bauleitpläne über das zentrale Internetportal 
des Landes Niedersachsen (uvp.niedersachsen.de) zugänglich.

Lüneburg, 07.05.2021 

In Vertretung 
Gundermann

Bekanntmachung der Hansestadt Lüneburg der 79. Änderung des Flächennutzungs-
plans für den Teilbereich „Am Wienebütteler Weg“

Der Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg gibt bekannt:
Die vom Rat der Hansestadt Lüneburg am 17.12.2020 beschlossene 79. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 
Teilbereich „Am Wienebütteler Weg“ ist vom Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg mit Genehmigungsverfü-
gung vom 14.04.2021 (Aktenzeichen.: ArL-LG.24-21101-Lün-79) genehmigt worden.
Der Geltungsbereich der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Teilbereich „Am Wienebütteler Weg“ ist 
nachstehend zeichnerisch beschrieben.
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Die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Teilbereich „Am Wienebütteler Weg“ nebst Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung kann im Bereich Stadtplanung der Hansestadt Lüneburg, Neue Sülze 35 während der 
Dienstzeiten eingesehen werden. Über den Inhalt des Plans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Hinweis: Die wirksame Flächennutzungsplanänderung kann außerdem digital unter www.hansestadtlueneburg.de unter 
Aktuelles / Bekanntmachungen eingesehen werden.
Gleichzeitig wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB auf Folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes,
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Änderung des Flächennutzungsplanes oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Hansestadt Lüneburg unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Teilbereich „Am Wienebütteler 
Weg“ gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam.

Lüneburg, 07.05.2021

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
Gundermann
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Bekanntmachung der Hansestadt Lüneburg über das Inkrafttreten des Bebauungs-
plans Nr. 174 „Am Wienebütteler Weg“

Der Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg gibt bekannt:
Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) den 
Bebauungsplan Nr. 174 „Am Wienebütteler Weg“ einschließlich der Örtlichen Bauvorschrift und der Begründung als Sat-
zung beschlossen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nachstehend zeichnerisch beschrieben.
Der Bebauungsplan Nr.174 “Am Wienebütteler Weg“ mit der Örtlichen Bauvorschrift, der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung kann im Bereich Stadtplanung der Hansestadt Lüneburg, Neue Sülze 35 während der Dienst-
zeiten eingesehen werden. Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Hinweis: Der rechtskräftige Bebauungsplan kann außerdem digital unter www.landkreis-lueneburg.de/geoportal eingese-
hen werden.
Gleichzeitig wird
1.  gemäß § 44 Abs. 5 BauGB und
2.  gemäß § 215 Abs. 2 BauGB 
auf Folgendes hingewiesen:
1)  Eine Entschädigung wegen dieses Bebauungsplanes kann der Entschädigungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3 

Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche kann der Berechtigte dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschä-
digungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeige-
führt wird.

2)  Unbeachtlich werden:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Hansestadt Lüneburg 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 174 „Am Wienebütteler Weg“ in Kraft.

Lüneburg, 07.05.2021

Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
Gundermann
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Hundesteuersatzung der Stadt Bleckede

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des 
§ 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Stadt Bleckede in seiner Sitzung am 
24.03.2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im Stadtgebiet. Wird das Alter eines 
Hundes nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als drei Monate ist.

§ 2 
Steuerpflicht, Haftung

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organi-
sation für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Als Halter des Hundes gilt auch, wer einen 
Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachwei-
sen kann, dass der Hund in der Bundesrepublik Deutschland bereits besteuert oder von der Steuer befreit gehalten 
wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das 
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Per-
sonen gemeinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. Neben dem Hundehalter 
haftet der Eigentümer für die Steuer.
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§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt jährlich:
a) für den ersten Hund  50,00 EUR
b) für den zweiten Hund  100,00 EUR
c) für jeden weiteren Hund  +50,00 EUR
d) für jeden gefährlichen Hund  500,00 EUR

(2) Gefährliche Hunde nach § 3 Abs. 1 Buchstabe d sind solche Hunde, für die eine Gefährlichkeit nach § 7 des Nie-
dersächsischen Gesetzes über das Halten von Hunden (NHundG) durch die Fachbehörde festgestellt wurde. 

 In diesem Fall ist der Hund ab dem Ersten des Monats in dem die Gefährlichkeit festgestellt wird entsprechend § 3 
Abs. 1 Buchstabe d zu besteuern.

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen 
Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl 
der Hunde nach Abs. 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als erster Hund und ggf. weitere Hunde voran-
gestellt.

§ 4 
Steuerfreiheit

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Stadtgebiet aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuer-
frei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde/Stadt innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland versteuern oder dort steuerfrei halten.

§ 5 
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von
1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder 

überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, sowie von Hunden, die sonst im öffentlichen Interesse 
gehalten werden;

2. Diensthunden nach ihrem Dienstende;
3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl; diese Hunde bleiben nach Dienstende steuerbefreit, 

wenn die aktive Dienstzeit mindestens 4 Jahre betrug;
4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehalten werden;
5. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht sind;
6. Blindenführhunden
7. Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich sind. Hilflose Per-

sonen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „aG“ oder „H“ 
besitzen. Die Befreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden.

(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 v. H. zu ermäßigen für das Halten von
a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude 

mehr als 200 m entfernt liegen,
b) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich zur Fährtensuche verwen-

det werden,
c) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden und eine Prüfung 

vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf 
nicht älter als zwei Jahre sein.

d) Hunden, die aus dem Tierheim Lüneburg unmittelbar erworben werden.
(3) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt in dem 

der Antrag der Stadt zugegangen ist.
(4) Für Hunde, die als gefährliche Hunde im Sinne des § 3 Abs. 2 zu besteuern sind, wird keine Steuerbefreiung bzw. 

Steuerermäßigung gewährt.
(5) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfä-

higen Alter, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag in der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn 
der Zwinger und die Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- oder Stamm-
buch eingetragen sind. Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte 
der Steuer nach § 3 Absatz 1, jedoch nicht mehr als die Steuer für zwei Hunde. Diese Hunde werden weiterhin 
nach Zwingersteuer besteuert, wenn sie mindestens 4 Jahre für die Zucht im Einsatz waren. Das Halten selbstge-
zogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und nicht älter als sechs Monate sind.

(6) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 
1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind, 
2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist, 
3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume vorhanden 

sind, 
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4. in den Fällen des § 5 Absatz 5 ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung 
der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

§ 6 
Beginn und Ende Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Aufnahme nach § 2 Abs. 1 folgenden Kalendermonats, 
frühestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt wird. Bei Zuzug 
eines Hundehalters in die Stadt, beginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden Kalen-
dermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder mehrerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, 
so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt oder 
stirbt oder der Hundehalter wegzieht.

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben; Erhebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, 
an dessen Beginn die Steuerschuld entsteht; in den Fällen des § 6 Abs. 1 entsteht die Steuerschuld mit dem 
Beginn der Steuerpflicht. Beginnt oder endet die Steuerpflicht (§ 6) im Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die 
Jahressteuer anteilig erhoben.

(2) Die Steuer wird zum 01.07. jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 Satz 2 festgesetz-
ter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.

(3) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten 
haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerpflichtigen tre-
ten zwei Wochen nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

§ 8 
Anzeige- und Auskunftspflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat dies binnen einer Woche bei der Stadt schriftlich anzu-
zeigen. Hierbei ist die Rasse des Hundes anzugeben. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats 
nach der Geburt als angeschafft.

(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen einer Woche, nachdem der Hund veräußert, sonst abge-
schafft wurde, abhandengekommen oder gestorben ist, bei der Stadt schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn 
der Hundehalter aus der Stadt wegzieht. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der 
Abmeldung Name und Anschrift dieser Person anzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung fort, so ist dies binnen einer Woche 
schriftlich bei der Stadt anzuzeigen.

(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abge-
geben werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gül-
tige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke tragen.

(5) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufgenommen hat, ist verpflichtet der Stadt die zur Feststel-
lung eines für die Besteuerung erheblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen. 
Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind 
auch Grundstückseigentümer, Mieter oder Pächter verpflichtet, der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grund-
stück, im Haushalt, Betrieb, Institution oder Organisation gehaltenen Hunde und deren Halter Auskunft zu erteilen 
(§ 11 Abs. 1 Nr. 3 a NKAG i. V. m. § 93 AO).

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
- entgegen § 8 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht binnen einer Woche schriftlich bei der Stadt anzeigt,
- entgegen § 8 Abs. 1 die Rasse des Hundes nicht angibt,
- entgegen § 8 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht schriftlich bei der Stadt anzeigt,
- entgegen § 8 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nicht 

binnen einer Woche schriftlich bei der Stadt anzeigt,
- entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 bei der Abmeldung des Hundes die Hundesteuermarke nicht abgibt und diese 

weiterhin verwendet,
- entgegen § 8 Abs. 2 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten 

Grundbesitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke führt oder laufen lässt,
- entgegen § 8 Abs. 5 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht wahrheitsgemäß erteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR geahndet werden.

§ 10  
Datenverarbeitung 

(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen zur Feststellung, Erhebung und Vollstreckung der Hundesteuer nach die-
ser Satzung erforderlichen personenbezogenen Daten, werden von der Stadt Bleckede gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 
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und § 10 Abs. 1 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. m. § 11 NKAG und den dort genannten 
Bestimmungen der AO erhoben und verarbeitet. Die Datenverarbeitung bei denen für das Einwohnermeldewesen 
und Ordnungsrecht zuständigen Stellen der Stadt Bleckede erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den 
Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 1 AO). 

(2) Die Daten dürfen von der die Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung nach dieser Sat-
zung und Durchführung eines anderen Abgabeverfahrens, das denselben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet 
werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und 
der Datensichersicherheit nach § 7 NDSG getroffen worden. 

(3) Nach § 11 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 NKAG dürfen zur Erfüllung der Aufgaben nach § 17 Abs. 1 NHundG die Steuerda-
ten übermittelt werden, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind. Zur Sicherung der Besteuerung dürfen 
bei Erwerb und Veräußerung von Hunden sowie bei An- und Abmeldung den zuständigen Behörden Namen und 
Anschrift der Betroffenen sowie der Zeitpunkt der Veränderung mitgeteilt werden. Die Betroffenen sind über die 
Mitteilung zu unterrichten. 

§ 11 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Bleckede, den 25. März 2021

Dennis Neumann 
Bürgermeister 

Bekanntmachung der Gemeinde Adendorf des Bebauungsplans Nr. 18  
„Ortszentrum", 3. Änderung

Satzungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Adendorf hat in seiner Sitzung am 18.03.2021 die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 18 „Orts-
zentrum" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist im nachfolgenden Übersichtsplan durch eine schwarze unterbro-
chene Linie kenntlich gemacht. 
Mit dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Lüneburg wird die 3. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 18 „Ortszentrum" rechtskräftig. 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 18 „Ortszentrum" mit Begründung kann von allen Interessierten bei der 
Gemeinde Adendorf, Rathausplatz 14, 21365 Adendorf während der Sprechzeiten (Montag bis Freitag 8-12 Uhr und 
Donnerstag 14-18 Uhr) in Zimmer 1.20 (1. Stock) eingesehen werden und über den Inhalt des Bebauungsplans kann 
Auskunft erteilt werden. 
Zusätzlich können die Unterlagen unter 
https://www.adendorf.de/1/bauen-und-wohnen/geoportal-adendorf/ 
im Internet eingesehen werden. 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in
• § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
• § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans sowie
• § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Mängel des Abwägungsvorgangs
gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Adendorf geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB weise ich auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprech.ender Entschädigungsansprüche hin. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB).



- 145 -

Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. 5.2021 vom 17.05.2021

Übersichtsplan  Maßstab 1: 1.000

 Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 18 „Ortszentrum"
 Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 18 „Ortszentrum"

Adendorf, den 04.05.2021 
Thomas Maack 
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Adendorf des Bebauungsplans Nr. 40 „Südlich 
Sandweg" mit örtlicher Bauvorschrift 

Satzungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Adendorf hat in seiner Sitzung am 18.03.2021 den Bebauungsplan Nr. 40 „Südlich Sandweg" mit 
örtlicher Bauvorschrift gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist im nachfolgenden Übersichtsplan durch eine schwarze unterbro-
chene Linie kenntlich gemacht. 
Mit dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Lüneburg wird der Bebauungs-
plan Nr. 40 „Südlich Sandweg" mit örtlicher Bauvorschrift rechtskräftig. 
Der Bebauungsplan Nr. 40 „Südlich Sandweg" mit örtlicher Bauvorschrift inkl. Begründung kann von allen Interessierten 
bei der Gemeinde Adendorf, Rathausplatz 14, 21365 Adendorf während der Sprechzeiten (Montag bis Freitag 8-12 Uhr 
und Donnerstag 14-18 Uhr) in Zimmer 1.20 (1. Stock) eingesehen werden und über den Inhalt des Bebauungsplans 
kann Auskunft erteilt werden. 
Zusätzlich können die Unterlagen unter 
https://www.adendorf.de/1/bauen-und-wohnen/geoportal-adendorf/ 
im Internet eingesehen werden. 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in 
• § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
• § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans sowie
• § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Mängel des Abwägungsvorgangs
gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Adendorf geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
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Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB weise ich auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hin. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
Übersichtsplan ohne Maßstab, genordet 

 Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 40 „Südlich Sandweg"

Adendorf, den 07.05.2021

Thomas Maack  
Bürgermeister

Festsetzung der Gemeinde Amt Neuhaus von Steuern durch öffentliche  
Bekanntmachung für das Kalenderjahr 2021

Die nachstehenden Steuern für das Kalenderjahr 2021 werden für die Gemeinde Amt Neuhaus durch diese öffentliche 
Bekanntmachung, in der zuletzt für das Kalenderjahr 2020 veranlagten Höhe, festgesetzt:
Grundsteuer A 
Die Festsetzung der Grundsteuer A durch öffentliche Bekanntmachung ist durch § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 
(GrStG) in der zurzeit gültigen Fassung zugelassen.
Der jährliche Gesamtbetrag ist in den bisher festgesetzten Vierteljahresbeträgen, jeweils fällig zum: 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11.2021, zu zahlen.
Für Steuerpflichtige die von der Möglichkeit der Jahreszahlung nach § 28 Abs. 3 GrStG Gebrauch gemacht haben, ist 
die Grundsteuer für das Jahr 2021 in einem Betrag zum 01.07.2021 zu zahlen. 
Liegt der Jahresbetrag der jeweiligen Steuer unter 15,00 € ist der Betrag zum 15.08.2021 fällig. Liegt die jeweilige Jah-
ressteuer zwischen 15,00 € und 30,00 € ist die Steuer in Halbjahresbeträgen am 15.02. und 15.08.2021 fällig.
Zweitwohnungssteuer
Die Festsetzung der Zweitwohnungssteuer durch öffentliche Bekanntmachung ist durch § 14 Niedersächsisches Kom-
munalabgabengesetz zugelassen. 
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Der jährliche Gesamtbetrag ist in den bisher festgesetzten Vierteljahresbeträgen, jeweils fällig zum: 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11.2021, zu zahlen.
Die Steuerpflichtigen die kein Sepa-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) erteilt haben, entrichten die o.g. Steuern 
bitte auf eines der folgenden Konten unter Angabe des Kassenzeichens: 

Sparkasse Lüneburg 
IBAN: DE 28 2405 0110 0006 0066 13 BIC: NOLADE21LBG
Volksbank Lüneburger Heide e.G.
IBAN: DE 75 2406 0300 0032 2415 00 BIC: GENODEF1NBU

Bei Änderung der Bemessungsgrundlagen werden im Einzelfall Änderungsbescheide erteilt.
Diese öffentliche Bekanntmachung der Steuerfestsetzung für das Kalenderjahr 2021 hat die gleiche Rechtswirkung wie 
ein schriftlicher Steuerbescheid. 
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg, 
Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg erhoben werden. 

Gehrke 
Bürgermeister

Abweichungssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde 
Bardowick für die Kinderkrippen 

Gemäß §§ 10, 11, 58 Abs.1 Nr. 5, 111 Abs. 5 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i. V. mit dem Gesetz 
über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie den §§ 1, 2 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 
den zurzeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Samtgemeinde Bardowick in seiner Sitzung am 27.04.2021 folgende 
Abweichungssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde Bardowick für die Kinderkrippen in der 
Fassung der 2. Änderung vom 17.10.2017 beschlossen:

Artikel I
Abweichend von § 4 werden für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 28.02.2021 keine Gebühren erhoben.

Artikel II
Abweichend von Artikel I wird für jeden in Anspruch genommenen Tag der Notbetreuung im Zeitraum vom 01.01.2021 
bis zum 28.02.2021 eine Gebühr von 4,70 € erhoben. Dieser Gebührensatz ist unabhängig von der zeitlichen Inan-
spruchnahme am Tag der Notbetreuung.

Artikel III
Die Gebührenfreiheit nach § 4 Abs. 1 bleibt unberührt.

Artikel IV
Die Abweichungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

Bardowick, 27.04.2021

Luhmann 
Samtgemeindebürgermeister

Abweichungssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung für den Kindergarten 
der Gemeinde Barum

Gemäß §§ 10, 11, 58 Abs.1 Nr. 5, 111 Abs. 5 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i. V. mit dem Gesetz 
über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie den §§ 1, 2 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 
den zurzeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Gemeinde Barum in seiner Sitzung am 29.04.2021 folgende Abwei-
chungssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung für den Kindergarten der Gemeinde Barum in der Fassung vom 
25.10.2018 beschlossen:

Artikel I
Abweichend von § 4 Absätze 2 – 4 werden für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 28.02.2021 keine Gebühren erhoben.

Artikel II
Abweichend von Artikel I wird für jedes in Anspruch genommene Mittagessen im Rahmen der Notbetreuung im Zeitraum 
vom 01.01.2021 bis zum 28.02.2021 eine Gebühr von 3,-- € erhoben. 

Artikel III
Die Abweichungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

Bardowick, 29.04.2021

Dr. Schwerdtfeger 
Bürgermeister
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Hundesteuersatzung der Gemeinde Barum

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 1, 2 und 
3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), beide in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der 
Gemeinde Barum in seiner Sitzung am 29.04.2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im Gemeindegebiet. Wird das Alter eines 
Hundes nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als drei Monate ist.

§ 2 
Steuerpflicht, Haftung

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Orga-
nisation für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Als Halterin/Halter des Hundes gilt auch, 
wer einen Hund im Interesse einer juristischen Person hält. Als Halterin/Halter des Hundes gilt ferner, wer einen 
Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn sie/er nicht nach-
weisen kann, dass der Hund in der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder steuerfrei gehalten wird. 
Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung, die Haltung auf Probe oder als Anlernen den 
Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

(2) Alle nach Absatz 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Per-
sonen gemeinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt jährlich:
Aktuell Alternative 1* Alternative 2*

a) für den ersten Hund 54,00 € 48,00 € 60,00 €
b) für den zweiten Hund 120,00 € 120,00 € 120,00 €
c) für jeden weiteren Hund 120,00 € 120,00 € 120,00 €
d) für jeden gefährlichen Hund 624,00 € 624,00 € 624,00 €
* durch 12 teilbare Beträge
(2) Gefährliche Hunde nach § 3 Absatz 1 Buchstabe d) sind:

a) Hunde der Rassen bzw. Typen:
1. American Staffordshire-Terrier
2. Staffordshire-Bullterrier
3. Bullterrier
4. Pitbull-Terrier

sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.
b) Gefährliche Hunde im Sinne der Satzung sind insbesondere auch diejenigen Hunde, die eine gesteigerte 

Aggressivität aufweisen. Dies ist der Fall, wenn der Hund
• insbesondere Menschen oder Tiere gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hinausgehende 

Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe hat oder
• auf Angriffslust, auf über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft oder Schärfe oder auf ein 

anderes in der Wirkung gleichstehendes Merkmal gezüchtet, ausgebildet oder abgerichtet ist
 und die Fachbehörde die Gefährlichkeit des Hundes nach § 7 des Niedersächsischen Gesetzes über das 

Halten von Hunden (NHundG) festgestellt hat. In diesem Fall ist der Hund ab dem Ersten des Monats in 
dem die Gefährlichkeit festgestellt wird entsprechend § 3 Absatz 1 Buchstabe d) zu besteuern.

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen 
Hunde nicht berücksichtigt.

§ 4 
Steuerfreiheit

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde 
steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern oder 
dort steuerfrei halten.

§ 5 
Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für das Halten von
1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder 

überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden;
2. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich sind. Hilflose 

Personen sind solche, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „aG“ oder „H“ besitzen. 
Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden. 
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(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 % zu ermäßigen für das Halten von Jagdhunden, die eine Jagdeignungsprüfung 
abgelegt haben und in der Gemeinde Barum jagdlich verwendet werden.

(3) Steuerbefreiung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag der Samtge-
meinde zugegangen ist.

(4) Für Hunde, die als gefährliche Hunde im Sinne des § 3 Absatz 2 zu besteuern sind, wird keine Steuerbefreiung 
gewährt. 

§ 6 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Aufnahme nach § 2 Absatz 1 folgenden Kalendermonats, 
frühestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt wird. Bei Zuzug 
einer Hundehalterin/eines Hundehalters in die Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf den 
Zuzug folgenden Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder mehrerer Hunde bereits am ersten Tag 
eines Kalendermonats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt, stirbt 
oder die Hundehalterin / der Hundehalter wegzieht.

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben; Steuerjahr ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die 
Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht (§ 6 Absatz 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeit-
raum der jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuerschuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet 
die Steuerpflicht (§ 6 Absatz 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer anteilig erhoben.

(2) Die Steuer wird zum 01.07. eines jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Absatz 1 Satz 2 
festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.

(3) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten 
haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerpflichtigen tre-
ten zwei Wochen nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

§ 8 
Anzeige- und Auskunftspflichten / Sicherung und Überwachung der Steuer

(1) Die Hundehalterin / der Hundehalter ist verpflichtet einen Hund innerhalb einer Woche nach der Aufnahme oder – 
wenn der Hund ihr / ihm durch Geburt von einer von ihr / ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist – innerhalb von 
einer Woche, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Samtgemeinde Bardowick anzumelden.

 In den Fällen des § 2 Absatz 1 Satz 4 muss die Anmeldung innerhalb von einer Woche nach dem Tag, an dem der 
Zeitraum von 2 Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

 Bei der Anmeldung ist das Geburtsdatum, die elektronische Kennnummer (Transponder) sowie die Haftpflichtver-
sicherung des Hundes mitzuteilen. Zudem ist anzugeben, ob der Hund im amtlichen Hunderegister Niedersachsen 
registriert ist und der Hundehalter die erforderliche Sachkunde besitzt.

 Bei der Anmeldung ist immer die Rasse bzw. der Typ des Hundes anzugeben. Sofern Zweifel an der Rasse bzw. 
dem Typ des Hundes bestehen, ist auf Anforderung von der Hundehalterin / dem Hundehalter eine tierärztliche 
Bescheinigung vorzulegen. Aus dieser Bescheinigung muss zumindest hervorgehen, welcher Rasse bzw. welchem 
Typ oder welchen eingekreuzten Rassen bzw. Typen der Hund aufgrund seines Phänotyps zuzuordnen ist. Sollte 
trotz wiederholter Aufforderung und mit Fristsetzung keine entsprechende Bescheinigung vorgelegt werden, wird 
angenommen, dass der Hund ein gefährlicher Hund im Sinne der Satzung ist und dieser entsprechend § 3 Absatz 
1 Buchstabe d) i. V. m. Absatz 2 und 3 besteuert.

 Bei der Anmeldung ist anzugeben, ob nach dem NHundG die Gefährlichkeit des Hundes festgestellt und eine ent-
sprechende Erlaubnis erteilt worden ist. Sofern dies der Fall ist, ist die entsprechende Erlaubnis der Anmeldung 
beizufügen. Wird die Gefährlichkeit des Hundes erst nach der Anmeldung festgestellt, so ist die entsprechende 
Erlaubnis in Kopie sofort dem Fachbereich Finanzen, Abteilung Steueramt, vorzulegen.

(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen einer Woche, nachdem der Hund veräußert, sonst abge-
schafft wurde, abhanden gekommen oder gestorben ist, bei der Samtgemeinde anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn 
die Hundehalterin / der Hundehalter aus der Gemeinde wegzieht. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere 
Person sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung fort, so ist dies binnen einer Woche schriftlich bei der Samt-
gemeinde anzuzeigen.

(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abge-
geben werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gül-
tige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke tragen.

(5) Kommt die Hundehalterin / der Hundehalter trotz Aufforderung mit Fristsetzung ihrer / seiner Pflicht zur An- oder 
Abmeldung nicht nach, kann der Hund von Amtswegen an- oder abgemeldet werden.

(6) Die Hundehalterin / der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Samtgemeinde die gültige Hundesteuer-
marke auf Verlangen vorzuzeigen.
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(7) Die Hundehalterin / der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Samtgemeinde auf Nachfrage wahrheits-
gemäß Auskunft über die Rasse bzw. den Typ und die Anzahl der gehaltenen Hunde und deren Versteuerung zu 
geben.

(8) Hundehalter/innen, Haushaltsvorstände und deren Stellvertreter/innen sind verpflichtet, den Beauftragten der 
Samtgemeinde bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen wahrheitsgemäß Auskunft über die Rasse 
bzw. den Typ und die Anzahl der gehaltenen Hunde zu erteilen.

(9) Die Hundehalterin / der Hundehalter ist verpflichtet, der Samtgemeinde die zur Feststellung eines für die Besteue-
rung der Hundehaltung erheblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen.

(10) Sofern eine andere Person als die Hundehalterin / der Hundehalter den Hund umherlaufen lässt oder ausführt, so 
treffen die Verpflichtungen der Absätze 6 bis 9 auch diese Person.

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Absatz 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 8 Absatz 3 der Samtgemeinde den Wegfall der Steuerbefreiung nicht fristgerecht mitteilt,
2. entgegen § 8 Absätze 1 bis 2 seine Meldepflichten nicht erfüllt,
3. entgegen § 8 Absatz 4 Satz 2 seinen Hund außerhalb der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes 

ohne gültige und sichtbare Hundesteuermarke umherlaufen lässt,
4. entgegen § 8 Absätze 6 bis 9 den Beauftragten der Samtgemeinde auf Nachfrage die Steuermarke nicht vor-

zeigt oder keine oder nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt,
5. entgegen § 8 Absatz 10 die ihr / ihm obliegenden Pflichten nach § 8 Absätze 4 Satz 2 und 6 bis 9 nicht erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 18 Absatz 3 NKAG mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet wer-
den.

§ 10 
Datenverarbeitung

(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen / des Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der 
Hundesteuer nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen Daten werden von der Samtgemeinde Bar-
dowick gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c und e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. § 11 NKAG 
und den dort genannten Bestimmungen der AO erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung bei denen für das 
Einwohnermeldewesen und Ordnungsrecht zuständigen Stellen der Samtgemeinde Bardowick erfolgt, soweit die 
Sachverhaltsaufklärung durch die Steuerpflichtige / den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 
verspricht (§ 93 Absatz 1 Satz 1 und 3 AO).

(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung nach dieser Satzung 
oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das dieselbe Abgabenpflichtige / denselben Abgaben-
pflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind technische und organisatorische Maß-
nahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO getroffen wor-
den.

(3) Nach § 11 Absatz 2 Nr. 2 Satz 4 NKAG dürfen für Erfüllung der Aufgaben nach § 17 Absatz 1 NHundG die Steuer-
daten übermittelt werden, die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind. Zur Sicherung der Besteuerung dürfen 
bei Erwerb und Veräußerung von Hunden sowie bei An- und Abmeldung den zuständigen Behörden Namen und 
Anschrift der Betroffenen sowie der Zeitpunkt der Veränderung mitgeteilt werden. Die Betroffenen sind über die 
Mitteilung zu unterrichten.

§ 11 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 17.11.2003 mit Änderung vom 
19.12.2007 außer Kraft.

Barum, 29.04.2021

Dr. Schwerdtfeger 
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Handorf des Bebauungsplans Nr. 14 „Schule und 
Kindergarten an der Hauptstraße“

Der Rat der Gemeinde Handorf hat mit Beschluss vom 24.03.2021 den Bebauungsplan Handorf Nr. 14 „Schule und Kin-
dergarten an der Hauptstraße“ als Satzung sowie die Begründung hierzu beschlossen.
Ziel der Planung ist u.a. die Ausweisung von Gemeinbedarfsflächen für Schule und Kindergarten.
Der Geltungsbereich des B-Planes Handorf Nr. 14 „Schule und Kindergarten an der Hauptstraße“ ist auf dem nebenste-
henden Lageplan mit einer durchgezogenen schwarzen Linie gekennzeichnet. Das Plangebiet liegt am äußeren süd-
lichen Rand des Altdorfes Handorf, westlich der Hauptstraße. Es umfasst die Flurstücke: Gemarkung Handorf, Flur 10, 
Flurstücke 25/2 (teilweise), 25/3, 293/26 und 355/26.
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.
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Mit dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Handorf Nr. 14 „Schule und Kinder-
garten an der Hauptstraße“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der zurzeit geltenden Fassung in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan Handorf Nr. 14 „Schule und Kindergarten an der Hauptstraße“ sowie die Begrün-
dung bei der Gemeinde Handorf, Am Wald 5, 21447 Handorf während der Sprechzeiten einsehen und Auskunft darüber 
verlangen.
Unbeachtlich werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung dieses Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Handorf - unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts - geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB weise ich auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hin. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB).

Handorf, den 15.04.2021

gez. Meyer 
Bürgermeister
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Abweichungssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung für den Kindergarten 
der Gemeinde Mechtersen 

Gemäß §§ 10, 11, 58 Abs.1 Nr. 5, 111 Abs. 5 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i. V. mit dem Gesetz 
über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie den §§ 1, 2 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 
den zurzeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Gemeinde Mechtersen in seiner Sitzung am 31. März 2021 folgende 
Abweichungssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung für den Kindergarten der Gemeinde Mechtersen in der 
Fassung vom 27.08.2018 beschlossen: 

Artikel I 
Abweichend von § 4 Absatz 2 werden für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.03.2021 keine Gebühren erhoben, soweit 
die Notbetreuung im Einzelfall nicht in Anspruch genommen wurde. 

Artikel II 
Die Abweichungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 

Mechtersen, 31. März 2021

Luhmann 
Bürgermeister

Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer nach §§ 6 und 
83 der Nds. Gemeindeordnung und der §§ 1, 2 und 3 des Nds. Kommunalabgaben-
gesetzes in der Gemeinde Mechtersen 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 6 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) - jeweils in der zurzeit geltenden Fassung - hat der Rat der 
Gemeinde Mechtersen in seiner Sitzung am 31.03.2021 folgende Satzung beschlossen: 

§1
Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer nach §§ 6 und 83 der Nds. Gemeindeordnung und der §§ 
1, 2 und 3 des Nds. Kommunalabgabengesetzes in der Gemeinde Mechtersen in der Fassung der 1. Änderung vom 
17.07.2002 wird mit Wirkung vom 01.05.2021 aufgehoben. 

§2
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Mechtersen, 31. März 2021

Mechtersen, 31. März 2021

Luhmann 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung Haushaltssatzung des Flecken Dahlenburg für das 
Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Flecken Dahlenburg in der 
Sitzung am 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 5.208.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 5.753.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge 1.600.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 €
2. im Finanzhaushalt
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.136.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.252.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.085.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 898.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.323.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 267.100 €
festgesetzt
Nachrichtlich: Gesamtbetrag
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 8.544.400 €
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 6.417.900 €
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§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird auf 1.323.400 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.500.000 € festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 460 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H.

2.  Gewerbesteuer  410 v. H.
§ 6

Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG, so weit sie einen Betrag 
von 3.000,00 € nicht übersteigen.

Flecken Dahlenburg, den 16.12.2020

Christoph Maltzan 
Gemeindedirektor 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach §§ 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforder-
lichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Lüneburg am 01.04.2021 unter dem Az. 34.40 – 15.12.10 / 43 erteilt 
worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 18. bis 27.05.2021 im Rathaus der Samtgemeinde Dah-
lenburg im Zimmer 13 zu den Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Dahlenburg, den 21.04.2021

Christoph Maltzan 
Gemeindedirektor

1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für  
straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Deutsch Evern  
(Straßenausbaubeitragssatzung)

Aufgrund der §§ 10 und 111 der Niedersächsischen Kommunalverfassung (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 
(Nds.GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2020 (Nds.GVBl. S. 244) und § 6 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds.GVBl. S. 121) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24.10.2019 (Nds.GVBl. S. 309) hat der Rat der Gemeinde Deutsch Evern in seiner Sitzung am 24.03.2021 folgende 
1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der 
Gemeinde Deutsch Evern vom 23.08.2017 beschlossen:

Artikel I
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt geändert:
(2)  Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die Allgemeinheit auf die Gemeinde 

entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt:
1.  bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrsberuhigten 

Wohnstraßen 40 v.H.;

Artikel II
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft.

Deutsch Evern, den 24.03.2021

Abendroth 
Gemeindedirektor
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1. Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für den Kindergarten der 
Gemeinde Wendisch Evern

Aufgrund der §§ 10, 58 und 11 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie der §§ 1, 2 
und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde 
Wendisch Evern in seiner Sitzung vom 26.04.2021 folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel I
Bezüglich der Schließzeiten kann der Kindergarten zusätzlich für bis zu drei (anstatt vormals zwei) Studientage pro Kin-
dergartenjahr geschlossen werden.

Artikel II
§ 4 Absatz (2) erhält folgende neue Fassung:
„ (2)  Der Kindergarten kann während der Sommerferien bis zu drei Wochen und in der Zeit um Weihnachten und Neu-

jahr bis zu einer Woche geschlossen werden. Zusätzlich kann der Kindergarten für bis zu drei Studientage pro Kin-
dergartenjahr geschlossen werden.“

Artikel III
Diese Satzung tritt am 01.08.2021 in Kraft.

Wendisch Evern, den 26. April 2021

gez. Norbert Meyer 
Gemeindedirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Brietlingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Brietlingen in der 
Sitzung am 10.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt
1.  im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1  der ordentlichen Erträge auf 4.428.000 Euro
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 4.555.200 Euro
1.3  der außerordentlichen Erträge 0 Euro
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen 2.300 Euro
2.  im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.309.900 Euro
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  4.209.300 Euro
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 364.300 Euro
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
2.6  er Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt (unverändert) festgesetzt:
1.  Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.

2.  Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 6
Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Abs.1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes, 
soweit sie einen Betrag von 1.000 Euro nicht übersteigen. 
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Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird festgesetzt auf 20.000 €.

Brietlingen, 11. März 2020

Laars Gerstenkorn 
Gemeindedirektor

Bekanntmachung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Brietlingen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Die Satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 18. bis 26.05.2021 in der 
Verwaltung der Samtgemeinde Scharnebeck, Marktplatz 1, 21379 Scharnebeck in Raum 3.04 während der Öffnungs-
zeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Brietlingen, 05.05.2021

Gerstenkorn 
Gemeindedirektor

Bekanntmachung der Gemeinde Brietlingen  
der 1. Änderung der Ergänzungssatzung Nr. 4 „Südlich Erster Wulfshagenweg“

Der Rat der Gemeinde hat in der Sitzung am 10.03.2021 die 1. Änderung der Ergänzungssatzung Nr. 4 „Südlich Erster 
Wulfshagenweg“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und der Text (Teil B), als Satzung beschlossen. Dies wird 
hiermit bekannt gemacht.
Alle Interessierten können die 1. Änderung der Ergänzungssatzung Nr. 4 und die Begründung dazu von diesem Tage an 

in der Samtgemeinde Scharnebeck in Scharnebeck, Marktplatz 1, 21379 Scharnebeck
während der Öffnungszeiten

Montag – Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag auch von 14:00 – 18:00 Uhr

von jedem einsehen werden. Jeder kann über den Inhalt der 1. Änderung der Ergänzungssatzung Nr. 4 Auskunft 
erhalten. 
(Hinweis: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist derzeit eine telefonische Terminvereinbarung unter 04136 / 907-0 
für einen Besuch in der Samtgemeindeverwaltung notwendig.) 
Hinweis gemäß § 215 BauGB
Unbeachtlich werden

1. Eine nach  § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der  dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. Eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis der Bebauungsplanänderung und des Flächennutzungsplanes und

3. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 1. Änderung der Ergänzungssatzung Nr. 4 „Südlich 
Erster Wulfshagenweg“ schriftlich gegenüber der Gemeinde Brietlingen unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Mit dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg wird die 1. Ände-
rung der Ergänzungssatzung Nr. 4 „Südlich Erster Wulfshagenweg“ gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam.
Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung der Ergänzungssatzung Nr. 4 „Südlich Erster Wulfshagenweg“ ist im 
anliegenden Planausschnitt mit einer unterbrochenen schwarzen Linie gekennzeichnet.
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Brietlingen, den 10.05.2021

Laars Gerstenkorn 
Gemeindedirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Echem für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Echem in der 
Sitzung am 18.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt
1.  im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1  der ordentlichen Erträge auf 724.800 €
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 728.500 €
1.3  der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €
2.  im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 686.500 €
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 638.300 €
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 50.000 €
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 73.700 €
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
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§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 114.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt (unverändert) festgesetzt:
1.  Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.

2.  Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 6
Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes, soweit sie einen Betrag von 500 Euro nicht übersteigen.
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird festgesetzt auf 20.000 €.

Echem, 18. März 2021

Heuer 
Bürgermeister

Bekanntmachung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Echem für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Die Satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 18. bis 26.05.2021 in der 
Verwaltung der Samtgemeinde Scharnebeck, Marktplatz 1, 21379 Scharnebeck in Raum 3.04 während der Öffnungs-
zeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Echem, 05.05.2021

Heuer 
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohnstorf/Elbe für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hohnstorf/Elbe 
in der Sitzung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1  der ordentlichen Erträge auf 2.683.500,00 €
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf  2.515.300,00 €
1.3  der außerordentlichen Erträge 100,00 €
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 €
2.  im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.595.500,00 €
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.351.600,00 €
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.139.500,00 €
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.203.700,00 €
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 800.000,00 €
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird auf 800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 430.000 Euro festgesetzt.
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§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt (unverändert) festgesetzt:
1.  Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 425 v. H.

2.  Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6
Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Abs.1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes, 
soweit sie einen Betrag von 2.000 Euro nicht übersteigen.

§ 7
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird festgesetzt auf 20.000 €.

Hohnstorf/Elbe, 15. Dezember 2020

Lindemann 
Bürgermeister

Bekanntmachung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Hohnstorf/Elbe für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Die Genehmigung des Landkreises Lüneburg erfolgte am 09.02.2021 unter dem Az. 34.41-15.12.10/95.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 18.05. bis 26.05.2021 
in der Verwaltung der Samtgemeinde Scharnebeck, Marktplatz 1, 21379 Scharnebeck in Raum 3.04 während der Öff-
nungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hohnstorf/E., 09.02.2021

Lindemann 
Bürgermeister

Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertagesstätte  
der Gemeinde Hohnstorf/Elbe 

Auf Grund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), der §§ 1, 2 
und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), sowie des § 20 des Gesetzes über Tageseinrich-
tungen für Kinder (KiTaG), hat der Rat der Gemeinde Hohnstorf/Elbe in seiner Sitzung am 15.04.2021 folgende Neufas-
sung beschlossen:

§ 1 
Aufgabe

Die Gemeinde Hohnstorf/Elbe unterhält eine Kindertagesstätte als öffentliche Einrichtung. 
Diese Kindertagesstätte dient der Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.

§ 2 
Anmeldung und Aufnahme

1. Es werden Kinder entsprechend den freien Plätzen aufgenommen. Vorrangig steht die Kindertagesstätte den 
Kindern, die in der Gemeinde Hohnstorf/Elbe wohnen, zur Verfügung. In die Krippe werden auch Kinder der 
Gemeinde Hittbergen aufgenommen. Auswärtige Kinder können aufgenommen werden, wenn entsprechende 
Plätze vorhanden sind. 

2. Über die Aufnahme und die Gruppeneinteilung entscheidet die Leitung der Kindertagesstätte. Bei Aufnahme-
wunsch in die ¾ Gruppe, Ganztagsgruppe und /oder Nutzungswunsch von Sonderöffnungszeiten kann vom Träger 
ein Nachweis über die Erwerbstätigkeit aller Erziehungsberechtigten verlangt werden. 

3. Wenn nicht genügend Kindergartenplätze für alle angemeldeten Kinder zur Verfügung stehen, werden die Kinder-
gartenplätze nach sozialen Kriterien vergeben. Für jedes Kind ist eine Gesamtpunktzahl nach folgendem Schlüssel 
zu ermitteln:
Punkteschlüssel: 
3.1.  Berufstätigkeit/Ausbildung des alleinlebenden Elternteiles  4 
3.2.  Berufstätigkeit beider Eltern oder Lebenspartner  3 
3.3.  Vorschulkind  2 
3.4.  Geschwister im Kindergarten oder Grundschule  1 
3.5.  Krippenplatz musste abgelehnt werden  1
Bei Punktgleichheit entscheidet das Anmeldedatum. 
Die Plätze werden nach der Höhe der Gesamtpunktzahl des Kindes vergeben 

4. Entsprechend der freien Plätze erfolgt die Aufnahme: 
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a) In der Kinderkrippe ab einem Alter von 1 Jahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr. Über Härtefälle entscheidet 
die Kindertagesstättenleitung in Abstimmung mit dem Verwaltungsausschuss der Gemeinde. 

b) Im Kindergarten ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung. Soweit Betreuungsplätze im Kin-
dergarten frei sind, können Kinder ab einem Alter von 2 Jahren und 6 Monaten aufgenommen werden (mit 
Beschränkung von 2 Kindern je Betreuungsgruppe).

5. Die Kindertagesstättenleitung nimmt die Anmeldung und Änderungsmitteilungen entgegen. Für einen Wechsel der 
Betreuungsart ist eine neue Anmeldung erforderlich. 

6. Um der Informationspflicht nach Art. 13 und 14 DSGVO genüge zu tun, wird auf den öffentlichen Aushang in der 
Kindertagesstätte hingewiesen.

7. Nach § 34 Absatz 10a Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Kindertagesstätteneinrichtungen bei der Erstaufnahme 
von Kindern dazu verpflichtet, einen Nachweis darüber zu fordern, dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche 
Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommis-
sion ausreichender Impfschutz erfolgt ist. Sollten die Sorgeberechtigten diesen Nachweis nicht vorlegen, wird 
das Fehlen des Nachweises mit Angabe der personenbezogenen Daten an das Gesundheitsamt des Landkreises 
Lüneburg gemeldet.

 Weiterhin werden nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes des Landkreises Lüneburg bei  ansteckenden Krank-
heiten, gegen die eine Impfschutzmöglichkeit besteht, die Kinder, welche keinen ausreichenden Schutz haben oder 
nachweisen können, für einen Zeitraum von 21 Tagen aus der Einrichtung vorsorglich ausgeschlossen. Der Nach-
weis sollte daher nach jeder durchgeführten Impfung bei der Kindertagesstätte aktualisiert werden.

 Masern – Impfpflicht: Das Masern-Impfpflicht-Gesetz gilt seit März 2020
 „Alle Kinder, die Kindergärten, Schulen oder andere Gemeinschaftseinrichtungen besuchen, müssen diesen 

Masern-Impfnachweis erbringen oder ein ärztliches Attest, wenn sie die Krankheit schon einmal hatten. Kinder, die 
nicht gegen Masern geimpft sind, können vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden.“ 

8. Ab dem ersten Tag des Eintritts in den Kindergarten wird ein ärztliches Attest erforderlich, aus dem hervorgeht, 
dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist. 

9. Im Falle der Erkrankung eines Kindes werden vom Personal der Kindertagesstätte keine Medikamente verwahrt 
und verabreicht. 

§ 3 
Kündigung und Ausschluss

1.  Die Kündigung eines Betreuungsplatzes ist nur mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum 31.01. und 
31.07. eines jeden Jahres möglich, soweit nicht im Einzelfall besondere Härte gegeben ist. Gleiches gilt für die 
Sonderöffnungszeiten. 

2.  Der Platz in der Kindertagesstätte kann außerordentlich zum Ende des laufenden Monats gekündigt werden:
a)  durch die Gemeinde Hohnstorf/Elbe 

- bei wiederholtem unentschuldigten Fehlen des Kindes über einen Zeitraum von mehr als einer Woche.
- wenn durch das Verhalten des Kindes oder die Sorgeberechtigten für den Betrieb der Kindertagesstätte 

nach Ausschöpfung aller pädagogischen Maßnahmen eine unzumutbare Belastung entsteht.
- wiederholt keine Gebühren nach dieser Satzung gezahlt wurden.

 In diesen Fällen entscheidet der Träger, vertreten durch den Bürgermeister, in Abstimmung mit der Kindertages- 
stättenleitung. 
b)  durch die Sorgeberechtigten 

- bei Abmeldung des Hauptwohnsitzes des Kindes.
- bei nachgewiesener, schwerer Erkrankung des Kindes.

 Im Fall der außerordentlichen Kündigung entfällt die Beitragspflicht mit dem Ende des laufenden Kalendermonats.
3.  Kinder sind auszuschließen, wenn

- sie eine ansteckende Krankheit haben. Sie werden für die Dauer der Krankheit ausgeschlossen. Die Leitung 
der Kindertagesstätte kann verlangen, dass ein ärztliches Attest vorgelegt wird, aus dem hervorgeht, dass 
keine Ansteckungsgefahr besteht. Im Falle des Auftretens einer ansteckenden Krankheit ist die Kindertages-
stättenleitung unverzüglich zu unterrichten.

- sie mit Ungeziefer behaftet sind.
 Über den Ausschluss entscheidet die Kindertagesstättenleitung im Einvernehmen mit dem  Bürgermeister.

§ 4 
Betreuungszeiten

1. Die Betreuungszeiten werden wie folgt festgelegt:
a)  Krippe 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
b)  Kindergarten
 Vormittagsgruppe 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 ¾- Gruppe  8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
 Ganztagsgruppe 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
c )  Sonderöffnungszeiten
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 Frühdienst für die Krippe 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr
 Frühdienst für den Kindergarten 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr
 Spätdienst für die Krippe 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr und/oder 16.00 Uhr
 Spätdienst für den Kindergarten 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr

 Dieses Angebot gilt für den Kindergarten nur, wenn pro Kindergartenjahr mindestens 5 Kinder hierzu angemeldet 
wurden.

 Die Krippe ist keine Ganztagseinrichtung, daher ist eine regelmäßige Nutzung der Sonderöffnungszeiten im Spät-
dienst nicht möglich. 

 Der Spätdienst für die Krippe kann für max. 5 Kinder nach vorheriger Anmeldung angeboten werden. 
2.  Die Kindertagesstätten bleiben an folgenden Tagen geschlossen:

- an Sonnabenden, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen
- vom 23. Dezember eines jeden Jahres bis einschließlich 01. Januar des folgenden Jahres
- für die Dauer von zwei Wochen während der Sommerferien
- an Brückentagen 
- für Kindergarten und Krippe: an drei Studientagen und einem Teamtrainingstag im Jahr, es gibt an diesen 

Tagen keine Notgruppenbetreuung.
- in sonstigen dringenden Fällen (z.B. Ausfall der Heizung oder Krankheit von dem überwiegenden Teil des 

(Krippen-)Personals u.ä.)
 Die genauen Termine werden zeitgerecht bekannt gegeben und können dem öffentlichen Aushang in der Kinderta-

gesstätte entnommen werden.
3.  Außerhalb der festgelegten Betreuungszeiten wird keine Verantwortung für die Betreuung der Kinder übernommen.
4.  Eine Haftung der Gemeinde für Schäden die während des Betriebes der Kindertagesstätte  auftreten, ist insoweit 

ausgeschlossen, als nur für grob fahrlässiges Handeln des Personals gehaftet wird. 

§ 5  
Gebühren und Verpflegungsentgelte

1. Kinder sind ab Beginn des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, gemäß den  gesetzlichen Bestim-
mungen, beitragsfrei. Dieses gilt jedoch nur für maximal 8 Stunden. Jede weitere Betreuung, die über 8 Zeitstun-
den hinausgeht, wird berechnet.

2.  Die Gebührenstaffelung wird wie folgt festgelegt:
a)  Krippe 11,2 % des nachgewiesenen Einkommens, min. 76,00 €, max. 385,00 €
 Für Kinder die mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Hohnstorf/Elbe gemeldet sind, verringert sich das Entgelt 

gemäß Punkt 2a dieser Satzung auf 10,6 %.
 Die Beiträge werden auf volle Euro Beträge aufgerundet. 
b)  Kindergarten
 Ab der 9. Betreuungsstunde pro Tag wird je angefangener Stunde eine monatliche Gebühr in Höhe von 25 € 

erhoben. 
 Sollte, im Ausnahmefall, ein Kind vor Vollendung des 3. Lebensjahres von der Krippe in den Kindergarten 

wechseln, wird ein monatliches Entgelt in Höhe des zuletzt gezahlten Krippenentgelts erhoben (vgl. Punkt 2.a)
c)  Sonderöffnungszeiten

 Krippe
 Für die Kinder die den Frühdienst (1 Stunde) regelmäßig besuchen, ist eine zusätzliche monatliche Gebühr in 

Höhe von 25,-- € durch Abbuchung zu zahlen. 
 Für die unregelmäßige Nutzung des Spätdienstes gibt es die Möglichkeit 10er Karten für 10 x 60 Minuten Betreu-

ungszeit zu einem Preis von 25,-- € in der Kindertagesstätte zu erwerben. Je in Anspruch genommener 60 Minuten 
werden 2,50 € Gebühr berechnet. Die Inanspruchnahme wird von einem Erziehungsberechtigten und einem( r) 
Mitarbeiter(in) der Kindertagesstätte quittiert. 

 Eine Ermäßigung von dieser Gebühr ist nicht möglich.
 Kindergarten 
 Für die unregelmäßige Nutzung ab der 9. Betreuungsstunde werden die Gebühren zusätzlich abgebucht. 
3.  Die festgelegte Gebühr gilt grundsätzlich für ein Kindergartenjahr (01.08 – 31.07.). Sofern seit dem Basisjahr Ver-

änderungen im Einkommensbereich der Sorgeberechtigten von mehr als 20 % (sowohl positiv als auch negativ) 
oder Veränderungen bei der Anzahl der Kinder ergeben haben, sind diese der Samtgemeinde Scharnebeck unver-
züglich mitzuteilen. In diesen Fällen erfolgt eine Neuberechnung der Kindertagesstättengebühr aufgrund von aktu-
ellen Belegen (z.B. Verdienstbescheinigungen).

4.  Für Geschwisterkinder in der Krippe verringert sich der monatliche Grundbeitrag 
- für das 1. Geschwisterkind um 10 %
- für das 2. Geschwisterkind um 20 %.

 Die Reduzierung findet Anwendung auf das ältere Kind. 
5.  Für den Mittagstisch sind monatlich für Krippenkinder 50 € und für Kindergartenkinder 50 € zu entrichten. Eine 

Rückerstattung ist nicht vorgesehen. 
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6.  Bei Krankheit eines Kindes von länger als einem Monat wird auf Antrag des/der Sorgeberechtigten über eine 
Reduzierung der Gebühren und Verpflegungsentgelte entschieden. Die Entscheidung obliegt dem Bürgermeister in 
Abstimmung mit der Kindertagesstättenleitung. 

§ 6 
 Zahlungsweise

1.  Die Gebühren sind bis zum 15. eines jeden Monats im Voraus zu entrichten.
2.  Die Gebühren werden so lange erhoben bis das Kind bei der Kindertagesstätte ordnungsgemäß abgemeldet 

wurde. Die Gebühren sind auch während der Schließzeiten zu entrichten. 

§ 7 
Ermittlung des anzurechnenden Einkommens für die Festsetzung der Gebühr  

nach der entsprechenden Gebührenstaffel
1. Das anzurechnende Einkommen wird wie folgt ermittelt:
 Positive Einkünfte (Bruttoeinkommen) der Sorgeberechtigten, aber auch der mit dem Kind sonst in Haushaltsge-

meinschaft lebenden Personen (§ 2 Abs. 2 und § 3 Einkommensteuergesetz (EStG) mit Ausnahme von Leistungen 
nach dem Bundeskindergeldgesetz und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Elterngeld bis zu  
einer Höhe von 300,00 € bzw. 150,00 € in den Fällen des § 6 Satz 2 BEEG).

 Hinsichtlich des Begriffes der „sonst mit dem Kind in Haushaltsgemeinschaft lebenden Personen“ sind die Vor-
schriften des Sozialgesetzbuches (SGB) in Bezug auf die eheähnliche Gemeinschaft als Verantwortungs- und Ein-
stehungsgemeinschaft analog anzuwenden. Als Einkünfte gelten auch Unterhaltsleistungen für die Sorgeberech-
tigten und die Kinder, abzüglich Kinderfreibeträge (§ 32 Abs. 6 EStG) oder alternativ abzüglich Kindergeld, das 
zusteht, wenn der steuerliche Kinderfreibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG nicht gewährt wird und abzüglich  
nachgewiesener Werbungskosten.

2. Berechnungsgrundlagen sind jeweils die nachgewiesenen Einkünfte des letzten Kalenderjahres vor Beginn des 
Kindergartenjahres (Basisjahr). Sofern keine Veranlagung erfolgt ist, sind die Einkünfte der Sorgeberechtigten 
anderweitig nachzuweisen. Die Werbungskosten werden in diesen Fällen mit dem steuerrechtlichen Pauschalbe-
trag berücksichtigt. Es werden bei der Einkommensermittlung keine negativen Einkünfte oder Verluste angerech-
net; bei mehreren Sorgeberechtigten gilt das gemeinsame Einkommen. Wird das Einkommen nicht nachgewiesen, 
ist der Höchstbetrag zu zahlen.

§ 8 
Teilübernahme bzw. Erlass der Gebühren für die Betreuung in einer Kindertagesstätte gem. § 90 Abs. 3 

KJHG
Abweichend von den vorgenannten Regelungen der §§ 5 und 7 dieser Benutzungs- und Gebührensatzung können die 
Kindertagesstättengebühren auf Antrag der Sorgeberechtigten ganz oder teilweise erlassen werden (außer der Gebühr 
für die Verpflegungsentgelte). Der Erlass wird zum Ersten des Antragsmonats wirksam und wird längstens für ein Kin-
dergartenjahr ausgesprochen. Zuschüsse Dritter sind vorrangig und werden angerechnet. Die Anträge sind schriftlich bei 
der Samtgemeinde Scharnebeck zu stellen. Die Angaben sind zu belegen. Ein vollständiger Erlass der Kindertagesstät-
tengebühren wird unter den Voraussetzungen des § 90 SGB VIII gewährt, wenn das monatliche Einkommen gemäß § 
82 SGB XII die allgemeine Einkommensgrenze des § 85 SGB XII nicht übersteigt. Dabei ist gemäß § 20 des Kinderta-
gesstättengesetzes (KiTaG) abweichend von § 85 SGB XII ein Grundbetrag nach § 85 Abs. 1 Nr.1 SGB XII in Höhe von 
83% des Zweifachen Eckregelsatzes anzusetzen.
Übersteigt das monatliche Einkommen gemäß § 82 SGB XII die allgemeine Einkommensgrenze des § 85 SGB XII, sind 
50% des übersteigenden Einkommens als Eigenanteil der Sorgeberechtigten einzusetzen.

§ 9 
Elternvertretung

Einrichtung und Arbeit der Elternvertretung richten sich nach § 10 KiTaG in der jeweils geltenden Fassung.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Benutzungs- und Gebührensatzung tritt rückwirkend zum 01.03.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
13.02.2019 außer Kraft. 

Hohnstorf/Elbe , den 15.04.2021

Dirk Lindemann 
Bürgermeister
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D. Bekanntmachungen anderer Dienststellen 

Friedhofsgebührenordnung der Ev.-luth. St Marien-Kirchengemeinde Stapel für den 
Friedhof in Haar

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. 
November 1973 (KABI. 1974 S. 1) und § 26 der Friedhofsordnung für die Friedhöfe in Stapel und Haar der Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Stapel vom 10. Juli 2008 hat der Kirchenvorstand am 18. März 2021 folgende Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof in Haar beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der Kir-
chengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner ist:
a)  wer selbst oder durch Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen ist, eine gebührenpflichtige Leistung auf dem 

Friedhof Haar nach dieser Ordnung in Anspruch nimmt,
b)  wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
c)  wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat 

oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet,
d)  wer eine besondere Leistung der Friedhofsverwaltung beantragt oder durch sie unmittelbar begünstigt wird. 

(2)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3 
Entstehen der Gebührenpflicht

(1)  Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die 
gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den gesamten 
Zeitraum der Verlängerung der Grabstätte.

(2)  Bei den sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen 
gebührenpflichtigen Leistung.

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit

(1)  Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2)  Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§ 5 
Stundung und Erlass der Gebühren

Die Gebühren können auf Antrag im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher Härte gestun-
det sowie ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 6 
Gebührentarif

l. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nutzungs-
zeit im Voraus erhoben.
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.
1.  Wahlgrabstätte zur Erdbestattung:

a)  für 30 Jahre - je Grabstelle-: 789,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 26,00 €

2.  Wahlgrabstätte zur Urnenbestattung:
a)  für 30 Jahre - je Grabstelle-: 789,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 26,00 €

3.  Rasengräber zur Erdbestattung:
a)  Wahlgrab für 30 Jahre - je Grabstelle  789,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 26,00 €
c)  Rasenpflege für 30 Jahre - je Grabstelle-: 1.740,00 €
d)  Rasenpflege für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 60,00 €

4. Rasengrabstätten zur Urnenbestattung:
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a)  Wahlgrab für 30 Jahre - je Grabstelle-: 789,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 26,00 €
c)  Rasenpflege für 30 Jahre - je Grabstelle-: 1.740,00 €
d)  Rasenpflege für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 60,00 €

5.  Zusätzliche Beisetzung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnengrabstätte gemäß § 14 Abs. 2 der 
Friedhofsordnung:

Eine Gebühr gemäß I.1.b), I.2.b), I.3.b), I.4.b) zur Anpassung an die neue Ruhezeit.

II. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle:
Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle
je Bestattungsfall: 56,00 €

III. Gebühren für die Beisetzung:
Für das Ausheben und Verfüllen der Grube:
1.  für eine Erdbestattung:

a)  bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr: 117,00 €
b)  bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr: 222,00 €

2.  für eine Urnenbestattung: 140,00 €

IV. Gebühren für Umbettungen:
Die Gebühren werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

V. Friedhofsunterhaltungsgebühr
für ein Jahr - je Grabstelle-: entfällt

§ 7 
Zusätzliche Leistungen

Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, werden von der Friedhofsverwaltung 
von Fall zu Fall Gebühren nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet.

§ 8 
Schlussvorschriften

(1)  Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

(2)  Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt gleichzeitig die Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof 
in Haar vom 24. Oktober 2018 außer Kraft.

Stapel, den 24. März 2021

Der Kirchenvorstand:

Jandke-Koch    Panz 
(Vorsitzende)    (Kirchenvorsteher)

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kir-
chengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt
Lüneburg, den 14. April 2021

Der Kirchenkreisvorstand:

Schmid     von Alten 
(Vorsitzende)    (Kirchenkreisvorsteher)

Friedhofsgebührenordnung der Ev.-luth. St Marien-Kirchengemeinde Stapel für den 
Friedhof in Stapel

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. 
November 1973 (KABI. 1974 S. 1) und § 26 der Friedhofsordnung für die Friedhöfe in Stapel und Haar der Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Stapel vom 10. Juli 2008 hat der Kirchenvorstand am 18. März 2021 folgende Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof in Stapel beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der Kir-
chengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner ist:
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a)  wer selbst oder durch Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen ist, eine gebührenpflichtige Leistung auf dem 
Friedhof Stapel nach dieser Ordnung in Anspruch nimmt,

b)  wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
c)  wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat 

oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet,
d)  wer eine besondere Leistung der Friedhofsverwaltung beantragt oder durch sie unmittelbar begünstigt wird. 

(2)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3 
Entstehen der Gebührenpflicht

(1)  Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die 
gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den gesamten 
Zeitraum der Verlängerung der Grabstätte.

(2)  Bei den sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen 
gebührenpflichtigen Leistung.

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit

(1)  Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2)  Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§ 5 
Stundung und Erlass der Gebühren

Die Gebühren können auf Antrag im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher Härte gestun-
det sowie ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 6 
Gebührentarif

l. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nutzungs-
zeit im Voraus erhoben.
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.
1.  Wahlgrabstätte zur Erdbestattung:

a)  für 30 Jahre - je Grabstelle-: 965,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 32,00 €

2.  Wahlgrabstätte zur Urnenbestattung:
a)  für 30 Jahre - je Grabstelle: 965,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 32,00 €

3.  Rasengräber zur Erdbestattung:
a)  Wahlgrab für 30 Jahre - je Grabstelle-: 965,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 32,00 €
c)  Rasenpflege für 30 Jahre - je Grabstelle-: 1.740,00 €
d)  Rasenpflege für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 60,00 €

4.  Rasengrabstätten zur Urnenbestattung:
a)  Wahlgrab für 30 Jahre - je Grabstelle-: 965,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 32,00 €
c)  Rasenpflege für 30 Jahre - je Grabstelle-: 1.740,00 €
d)  Rasenpflege für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-: 60,00 €

5.  Zusätzliche Beisetzung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnengrabstätte gemäß § 14 Abs. 2 der 
Friedhofsordnung:

Eine Gebühr gemäß I.1.b), I.2.b), I.3.b), I.4.b) zur Anpassung an die neue Ruhezeit.

II. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle:
Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle
je Bestattungsfall: 300,00 €

III. Gebühren für die Beisetzung:
Für das Ausheben und Verfüllen der Grube:
1.  für eine Erdbestattung:

a)  bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr: 134,00 €
b)  bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr: 238,00 €
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2.  für eine Urnenbestattung: 157,00 €

IV. Gebühren für Umbettungen:
Die Gebühren werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

V. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Zur Finanzierung der Kosten für die Bewirtschaftung und Pflege der allgemeinen Friedhofsanlage wird eine Friedhofsun-
terhaltungsgebühr erhoben:

für ein Jahr - je Grabstelle: 45,00 €
Die Gebühr wird zum 01.01. eines jeden Jahres fällig, bei Erwerb des Nutzungsrechtes innerhalb eines Jahres mit dem 
folgenden Jahresbeginn.
Fällig gewordene Gebühren mehrerer Jahre können zu Hebungszeiträumen zusammengefasst werden.

§ 7 
Zusätzliche Leistungen

Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, werden von der Friedhofsverwaltung 
von Fall zu Fall Gebühren nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet.

§ 8 
Schlussvorschriften

(1)  Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

(2)  Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt gleichzeitig die Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof 
Stapel vom 24. Oktober 2018 außer Kraft.

Stapel, den 24. März 2021

Der Kirchenvorstand:

Jandke-Koch    Panz 
(Vorsitzende)    (Kirchenvorsteher)

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kir-
chengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt

Lüneburg, den 14. April 2021

Der Kirchenkreisvorstand:

Schmid     von Alten 
(Vorsitzende)    (Kirchenkreisvorsteher)
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